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Änderungsbeschluss gemäß § 2 BauGB

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am ......................... die Einleitung der 15. Änderung des
gemeinsamen Flächennutzungsplans im Teilbereich des Vorhabenbezogenen B-Plan "Freiflächen
Photovoltaikanlage Güsen-Bergzower Weg" beschlossen (Beschluss Nr. .........................). Der Beschluss
wurde am ......................... ortsüblich durch Aushang bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Die Öffentlichkeit wurde durch öffentliche Auslegung der Vorentwurfsunterlagen in der Zeit vom .........................
bis ......................... frühzeitig über die Planung unterrichtet. Ihr wurde Gelegenheit zur Äußerung und
Erörterung gegeben. Ort und Dauer der Auslegung wurden zuvor am ......................... ortsüblich durch Aushang
bekannt gemacht.

Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
......................... frühzeitig über die Planung unterrichtet und zur Rückäußerung aufgefordert.

Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am ......................... den Planentwurf mit der Begründung gebilligt
und zur Auslegung bestimmt (Beschluss Nr. .........................).

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Planentwurf mit der Begründung wurde in der Zeit vom ......................... bis ......................... öffentlich
ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden zuvor am ......................... ortsüblich durch Aushang bekannt
gemacht. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der
Auslegungsfrist abgegeben werden können.

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
......................... beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme zum Planentwurf und der Begründung
aufgefordert.

Verfahrensvermerke

Abwägungs- und Feststellungsbeschluss
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am ......................... die vorgebrachten Stellungnahmen der
Bürger sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft und abgewogen und die 15.
Änderung des Flächennutzungsplans Teilbereich des Vorhabenbezogenen B-Plan "Freiflächen
Photovoltaikanlage Güsen-Bergzower Weg" in der Fassung vom ......................... beschlossen (Beschluss Nr.
.........................).

Güsen, den .........................
..................................................
Bürgermeisterin Siegel

Genehmigung gemäß § 6 BauGB

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat die 15. Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans im
Teilbereich des Vorhabenbezogenen B-Plan "Freiflächen Photovoltaikanlage Güsen-Bergzower Weg"
Bescheid vom ..............................
(Az.: ..................................................) genehmigt.

Genthin, den .........................
..................................................
Landrat / Bauordnungsamt                  Siegel

Ausfertigung

Die 15. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans im Teilbereich des Vorhabenbezogenen B-Plan
"Freiflächen Photovoltaikanlage Güsen-Bergzower Weg"wird hiermit ausgefertigt.

Güsen, den .........................
..................................................
Bürgermeisterin Siegel

Bekanntmachung und Inkrafttreten  gemäß § 6 Abs. 5 BauGB
Die Genehmigung wurde am ......................... ortsüblich durch Aushang bekannt gemacht. Auf die
Rechtsfolgen gemäß § 215 BauGB wurde hingewiesen. Mit der Bekanntmachung wurde die 15. Änderung des
Flächennutzungsplans Teilbereich des Vorhabenbezogenen B-Plan "Freiflächen Photovoltaikanlage
Güsen-Bergzower Weg" wirksam. Der Flächennutzungsplan wird mit der Begründung zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten; über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Güsen, den .........................
..................................................

Bürgermeisterin Siegel

Übersichtslageplan

2oo

4oo m

Ausschnitt des

rechtswirksamen

gemeinsamen

Flächennutzungsplans der

Verwaltungsgemeinschaft

Elbe-Parey mit

Kennzeichung des

Änderungsbereiches

2ooo

4oo m

15. Änderung des

rechtswirksamen

gemeinsamen

Flächennutzungsplans der

Verwaltungsgemeinschaft

Elbe-Parey mit

Kennzeichung des

Änderungsbereiches

Gewerbliche Baufläche (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.

3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr.

189) geändert worden ist

Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 10. September 2013 (GVBl. LSA S. 440) zuletzt geändert durch

Gesetz vom 13. Juni 2024 (GVBl. LSA S. 150)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli

2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024

(BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.

3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

geändert worden ist

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch

Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist

Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch

Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 327) geändert worden

ist
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Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Plan hat im Fachbereich ...................................................
öffentlich ausgelegen. Gleichzeitig waren identische Unterlagen
auf der Internetseite
...............................................................................................
und auf der Internetseite ......................................................
...............................................................................................
einsehbar.

Beginn der Veröffentlichung: ………………………   Unterschrift /
Siegel

Ende der Veröffentlichung: …………………………    Unterschrift /
Siegel
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